
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/3/11 2Ob32/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1980

Norm

StVO §19 Abs6 BVIc

StVO §19 Abs6 BVId

Rechtssatz

Es kommt nicht darauf an, wie sich die Hauseinfahrt oder Einfahrt zu einem Parkplatz gerade zum Unfallszeitpunkt

rein äußerlich darstellt. Wer aus einer solchen kommt, bleibt wartep7ichtig auch wenn bei winterlichen Verhältnissen

die Hauseinfahrt bzw der Parkplatz wie eine Straße aussehen mag.
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